
 

 

N i e d e r s c h r i f t 

RAT/VII/47 
 

 
Niederschrift über die Sitzung des Rates der Gemeinde Rosendahl am 27.10.2009 im 
Sitzungssaal des Rathauses, Osterwick, Hauptstraße 30, Rosendahl. 
 
Anwesend waren: 
 
Der Bürgermeister 
 
Niehues, Franz-Josef       
 
Die Ratsmitglieder 
 
Barenbrügge, Theodor       
Branse, Martin       
Everding, Clara       
Haßler, Christa       
Hemker, Leo    bis 19.30 Uhr 
Isfort, Mechthild       
Kuhl, Horst       
Löchtefeld, Klaus       
Mensing, Hartwig       
Newman, Claudia       
Niehues, Hubert       
Reints, Hermann       
Riermann, Günter       
Rottmann, Josef       
Schröer, Martin       
Schulze Baek, Franz-Josef       
Söller, Hubert       
Steindorf, Ralf       
Tendahl, Ludgerus       
Wünnemann, Werner       
 
Von der Verwaltung 
 
Gottheil, Erich Allgemeiner Vertreter    
Fuchs, Maria Schriftführerin    
 
Als vortragender Gast zu TOP 2 ö.S. 
 
Tyczewski, Thomas RA Kanzlei Wolter Hoppenberg    
 
 
Es fehlten entschuldigt: 
 
Die Ratsmitglieder 
 
Fedder, Ralf       
Fliß, Thomas       
Henken, Theodor       
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Neumann, Michael       
Schenk, Klaus       
Weber, Winfried       
 
 
 
 
Beginn der Sitzung: 19:00 Uhr 
 
Ende der Sitzung: 21:05 Uhr 
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T a g e s o r d n u n g 
 
Bürgermeister Niehues begrüßte die Ratsmitglieder, die erschienenen Zuhörerinnen und 
Zuhörer sowie die Vertreter der Allgemeinen Zeitung, Frau Dircks und Herrn Wittenberg. 
 
Er stellte fest, dass mit Einladung vom 14. Oktober 2009 form- und fristgerecht geladen 
wurde und dass der Rat beschlussfähig sei. Hiergegen erhob sich kein Widerspruch. 
 
 
 

1 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus öffentlichen Ratssitzungen 
 
Allgemeiner Vertreter Gottheil berichtete über die abschließende Erledigung der in 
öffentlicher Sitzung des Rates gefassten Beschlüsse.  
 
Der Bericht wurde ohne Wortmeldungen zur Kenntnis genommen. 
 

 

 

 
 

2 Erhebung einer Leistungsklage gegen den ehemaligen Bürgermeister Meyer-

ing;  

hier: Entscheidung über das weitere Verfahren 

Vorlage: VII/917 
 
Bürgermeister Niehues verwies auf die vorliegende Sitzungsvorlage. Er begrüßte 
Herrn Rechtsanwalt Tyczewski von der Kanzlei Wolter Hoppenberg. 
 
Er wies darauf hin, dass versehentlich der Sitzungsvorlage Nr. VII/ 918 die Seite 2 
der Anlage 12 nicht beigefügt gewesen sei. Darüber hinaus sei am 11.10.2009 eine 
Email von Ratsmitglied Neumann und am 26. Oktober 2009 ein weiterer Schriftsatz 
der Rechtsanwälte Wolter Hoppenberg eingegangen. Die angesprochenen Unterla-
gen wurden den anwesenden Ratsmitgliedern ausgehändigt. Darüber hinaus wur-
den den Ratsmitgliedern in Kopie Sitzungsunterlagen aus den Jahren 2002 sowie 
2003 über die Beratung und Festsetzung der Abwassergebühren ohne Berücksich-
tigung der Unterdeckung aus den Vorjahren ausgehändigt. Anschließend bat er 
Herrn Tyczewski den Ratsmitgliedern zu bestätigen, dass der Sachverhalt in der 
Sitzungsvorlage sich so zugetragen habe und zu den Fragen nach einem möglichen 
Schaden für die Gemeinde und evtl. Schadensersatzansprüchen von Herrn Meyer-
ing Stellung zu nehmen. 
 
Rechtsanwalt Tyczewski bestätigte den Ratsmitgliedern, dass der Inhalt der Sit-
zungsvorlage korrekt sei. Er erläuterte, dass es mit Schreiben vom 6. Januar 2009 
einen richterlichen Hinweis gegeben habe, wonach die Möglichkeit bestehe, die 
Klage zurückzunehmen. Aufgrund dieses richterlichen Hinweises habe man sich mit 
der Aufsichtsbehörde zusammengesetzt. Nach Erörterung des Sachverhaltes sei 
man zu dem Ergebnis gekommen, das Verfahren weiter laufen zu lassen. Zwischen 
dem 6. Januar und dem heutigen Tage seien für die Gemeinde keine weiteren Kos-
ten entstanden. 
 
Fraktionsvorsitzender Steindorf äußerte seinen Unmut darüber, dass den Ratsmit-
gliedern am heutigen Abend der Sitzung noch Unterlagen ausgehändigt worden 
seien. Er nahm Bezug auf seine Aussage auf Seite 20 des Ratsprotokolls vom 8. 
Oktober 2009 und fragte Rechtsanwalt Tyczewski direkt, ob dieser derzeit kostenlos 
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für die Gemeinde tätig sei. Darüber hinaus wollte er von Rechtsanwalt Tyczewski 
wissen, ob die Gespräche mit der Kommunalaufsicht protokolliert worden seien und 
wer ‚man’ in den Erläuterungen sei. 
 
Rechtsanwalt Tyczewski teilte mit, dass an dem Gespräch mit der Kommunalauf-
sicht Bürgermeister Niehues, zwei Herren von der Kommunalaufsicht sowie er sel-
ber teilgenommen hätten. Über solche Gespräche würden üblicherweise keine Ver-
merke gefertigt. 
 
Er könne sich nicht vorstellen, dass Rechtsanwalt Tyczewski nicht wisse, mit wem 
er bei der Kommunalaufsicht zusammen gesessen habe, so Fraktionsvorsitzender 
Steindorf, schließlich gehe es hier um einen hohen Schadensersatzanspruch. So 
könne er keine Entscheidung fällen. 
 
Rechtsanwalt Tyczewski entgegnete, dass für ihn Ansprechpartner die Kommu-
nalaufsicht sei. Wer sich dahinter verberge, sei für ihn eher unwichtig.  
Zur Frage nach den Kosten antwortete Rechtsanwalt Tyczewski, dass für seine an-
waltliche Tätigkeit eine Geschäftsgebühr erhoben werde. Ob er hierfür ein oder 
mehrere Schreiben fertige, sei für die Höhe der Gebühr unerheblich. 
 
Ratsmitglied Rottmann bat um Auskunft, wer von der Kommunalaufsicht an den 
Gesprächen teilgenommen habe. 
 
Bürgermeister Niehues antwortete, dass er die Namen nur im nichtöffentlichen Teil 
der Sitzung nennen könne. 
 
Ratsmitglied Rottmann entgegnete, dass die Angelegenheit komplett öffentlich bera-
ten werden solle. 
 
Bürgermeister Niehues wies darauf hin, dass die Kommunalaufsicht der Landrat sei. 
Wenn er die Namen der Vertreter der Kommunalaufsicht preisgeben solle, wolle er 
dies vorher mit dem Landrat abstimmen. Daher könne er in der öffentlichen Sitzung 
keine Namen nennen. Im nichtöffentlichen Teil würde er die Namen nennen. 
 
Ratsmitglied Rottmann fragte nach, wie viele Personen an dem Gespräch mit der 
Kommunalaufsicht teilgenommen hätten. 
 
Bürgermeister Niehues erläuterte, dass an dem Gespräch neben ihm zwei Perso-
nen von der Kommunalaufsicht und Rechtsanwalt Tyczewski teilgenommen hätten. 
 
Fraktionsvorsitzender Branse verwies auf die Sitzungsvorlage, wonach ggf. die Öf-
fentlichkeit ausgeschlossen werden müsse, wenn sich aus der Diskussion heraus 
die Notwendigkeit hierfür ergeben sollte. Dies wolle er verhindern. Daher wolle er 
von Bürgermeister Niehues an dieser Stelle wissen, was in öffentlicher Sitzung be-
raten werden dürfe und was nicht, wann also tatsächlich die Notwendigkeit gegeben 
sei, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden müsse. 
 
Bürgermeister Niehues wies darauf hin, dass er die Namen der Ratsmitglieder, die 
in dem Verfahren Stellungnahmen abgegeben hätten, in öffentlicher Sitzung nennen 
könne. Dies hätte er im Vorfeld mit den betroffenen Ratsmitgliedern abgesprochen. 
Die Namen der Vertreter der Kommunalaufsicht werde er jedoch nur in nichtöffentli-
cher Sitzung nennen. 
 
Ratsmitglied Reints bat Herrn Tyczewski um Auskunft, ob sich die anwaltlichen Kos-
ten tatsächlich auf 4.000 Euro belaufen würden und ob die Leistungsklage noch 
Aussicht auf Erfolg habe. 
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Rechtsanwalt Tyczewski teilte zu den Kosten mit, dass jeder Anwalt für das Betrei-
ben eines Prozesses eine Gebühr erhebe. Diese falle an, sobald das Verfahren be-
gonnen habe. Eine weitere Gebühr falle dann an, wenn ein Termin beim Gericht 
festgesetzt worden sei. Somit seien zwischen dem Schreiben vom 6. Januar und 
dem heutigen Tage keine weiteren Kosten angefallen.  
Zu den Erfolgsaussichten der Leistungsklage würden sich für ihn eine Reihe von 
Fragen stellen: 

1.) Es stelle sich für ihn zunächst die Frage, ob der damalige Rat einen höheren 
Gebührensatz hätte beschließen müssen und ob der damalige Bürgermeis-
ter oder Herr Isfort ausdrücklich auf diese Verpflichtung hätten hinweisen 
müssen. Nach seiner Auffassung müsse diese Frage mit ‚ja’ beantwortet 
werden, da es zu den Pflichten des Bürgermeisters gehöre, auf diese Rege-
lung hinzuweisen. In den damaligen Sitzungsvorlagen werde an verdeckter 
Stelle erwähnt, dass eine Unterdeckung vorliege. Es sei allerdings heute un-
klar, was Herr Isfort damals im Rat vorgetragen habe. Hier wisse er nicht, 
was die Beweisaufnahme des Gerichts ergeben werde. Sofern die Beweis-
aufnahme ergebe, dass Herr Isfort Recht habe und er den Rat umfassend 
informiert habe, so habe es keinen Zweck, den Prozess weiter zu führen. 
Falls allerdings die Beweisaufnahme ein anderes Ergebnis ergebe, so könne 
man den Prozess fortführen. 

2.) Was wäre gewesen, wenn der Rat damals gewusst hätte, dass er die Unter-
deckung hätte berücksichtigen müssen. Er würde an dieser Stelle jedoch 
den Ratsmitgliedern unterstellen, dass für den Fall, dass dem Rat bewusst 
gewesen sei, dass die Unterdeckung eingebaut werden müsse, diese die 
Gebühr höher festgesetzt hätte. 

3.) Zur Frage nach dem Verschulden des ehemaligen Bürgermeisters würde er 
sagen, dass die Information des Rates über die Rechtslage eine eindeutige 
Pflicht des Bürgermeisters sei. Wenn der ehemalige Bürgermeister dies 
nicht getan habe, so liege nach seiner Auffassung grobe Fahrlässigkeit vor. 

Es bestehe jedoch jederzeit die Möglichkeit, die Klage zurückzunehmen, wenn man 
z.B. merke, dass die Zeugenaussagen nichts bringen würden. 
 
Ratsmitglied Schröer erklärte, dass für ihn ein wesentlicher Punkt sei, dass Zeugen 
hätten befragt werden müssen. Es stelle sich für ihn die Frage, wer entschieden 
habe, welche Zeugen befragt werden sollten. Darüber hinaus interessiere ihn, wa-
rum keine weiteren Zeugen befragt worden seien. Der Rat sei jedenfalls in diesen 
Auswahlprozess nicht mit einbezogen worden. Er denke, dass es nach dem deut-
schen Rechtssystem so sei, dass bei berechtigten Zweifeln zugunsten des Ange-
klagten entschieden werden müsse. 
 
Bürgermeister Niehues antwortete, dass er die seinerzeitigen Haupt- und Finanz-
ausschussprotokolle eingesehen habe. Er habe versucht, möglichst unbefangene 
Personen zu finden, die dem heutigen Rat nicht mehr angehören würden. Dies sei 
teilweise möglich gewesen, bei den kleineren Fraktionen aber nicht. 
 
Ratsmitglied Haßler wies Bezug nehmend auf die Aussage von Rechtsanwalt Ty-
czewski, dass der Rat bei Kenntnis über die Rechtslage einen höheren Gebühren-
satz hätte beschließen müssen, darauf hin, dass es seinerzeit hinsichtlich der Fest-
setzung der Abwassergebühren eine Umbruchsituation gegeben habe. Der Rat ha-
be damals nach ihrer Erinnerung ganz bewusst mit ziemlicher Mehrheit diese Vor-
gehensweise beschlossen. Sie sei sich sicher, dass Herr Isfort niemals etwas ver-
schwiegen habe. Auch der Rat habe sich rechtstreu verhalten. Sie wies entschieden 
zurück, dass der Rat nicht rechtstreu entschieden habe. Nach ihrer Auffassung 
würde sich Rechtsanwalt Tyczewski in seinen Aussagen ziemlich winden. 
 
Rechtsanwalt Tyczewski entgegnete, dass er lediglich seine Rechtsmeinung äuße-
re. Zu § 6 Abs. 3 KAG habe er eine feste Meinung. Im Grunde gebe es zur Anwen-
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dung dieses Paragrafen keine Rechtsprechungen, weil Bürger gegen Ratsentschei-
dungen, eine Unterdeckung nicht auszugleichen, nicht klagen würden. 
 
Nach der Gemeindeordnung müsse der Bürgermeister auf alles Wichtige hinweisen, 
so Fraktionsvorsitzender Steindorf. Er fragte nach, ob dies nicht auch für das 
Schreiben vom 6. Januar 2009 gelte, welches den Ratsmitgliedern erst 9 Monate 
später zugeleitet worden sei. Weiter bat er um Auskunft, ob die auf Seite 2 Absatz 1 
der Sitzungsvorlage dargelegte Aussage des Gemeindeversicherungsverbandes 
verbindlich und schriftlich bestätigt worden sei. 
 
Bürgermeister Niehues antwortete, dass für ihn auch mündliche Auskünfte verbind-
lich seien, so auch das Telefonat mit dem Gemeindeversicherungsverband. 
 
Fraktionsvorsitzender Steindorf entgegnete, dass er dies anders sehe. Weiter führte 
er aus, dass in den Schreiben des Anwaltes der Gemeinde mehrfach die Aussagen 
von Herrn Isfort in Frage gestellt werden würden. Herrn Isfort würde sogar Falsch-
aussage unterstellt. Er habe das als Klägerin nie so gesehen und nie so behauptet. 
Er verwahre sich ausdrücklich gegen diese Unterstellung. 
 
Fraktionsvorsitzender Mensing äußerte seine Auffassung, dass es schwierig sei, 
zum heutigen Zeitpunkt über Dinge zu sprechen, die vor 6 – 7 Jahren passiert sei-
en. Deshalb habe er in zeitnaheren Unterlagen geblättert. Er wolle nun aus einem 
Zeitungsartikel aus dem Jahre 2004 zitieren. In diesem Artikel stehe geschrieben, 
dass jeglicher Zustand der Finanzen für den Rat nicht ersichtlich gewesen sei. Die 
Abwassergebühr sollte laut diesem Zeitungsartikel immer kostendeckend gewesen 
sein, was jedoch offensichtlich seit 1999 nicht mehr der Fall gewesen sei. Die Kern-
aussage der CDU in diesem Artikel sei somit gewesen, dass ihr die Unterdeckung 
nicht bewusst gewesen sei. Es müssten daher heute folgende Fragen beantwortet 
werden: 

1. Hat die CDU-Fraktion von der Unterdeckung gewusst, war sie richtig aufge-
klärt? 

2. Falls ja, ist sie über die Auswirkungen aufgeklärt worden? 
3. Hätte die CDU-Fraktion die höhere Gebühr in Kauf genommen, wenn ihr die 

Auswirkungen bekannt gewesen wären? 
E verwies darauf, dass sich der Ratswille im Haushaltplan wieder finden lasse. Im 
als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Wirtschaftsplan weise der Erfolgsplan 
einen Gewinn aus. Der Rat habe somit seinerzeit eindeutig signalisiert, dass man 
keine Unterdeckung wolle, sondern habe deutlich erklärt, dass man Gewinn erzielen 
wolle. 
 
Fraktionsvorsitzender Branse wies darauf hin, dass für den Fall, dass der Rat da-
mals gewusst habe, was er tue, keine Kausalität mehr gegeben sei. Wenn das jetzt 
im Rat so gesehen werde, könne man die Klage zurücknehmen, da diese dann kei-
ne Aussicht auf Erfolg mehr habe. Er sei sich auch nicht sicher, ob der Rat die Ge-
bühren erhöht hätte, wenn er über alles umfassend informiert worden wäre. Er glau-
be, dass der Rat heute die Kausalität nicht mehr nachweisen könne. Auch das Ge-
richt habe signalisiert, dass die Klage keine Aussicht auf Erfolg habe, wenn die 
Kausalität nicht vorhanden sei. 
 
Fraktionsvorsitzender Steindorf entgegnete Bezug nehmend auf die Aussagen des 
Fraktionsvorsitzenden Mensing, dass die WIR-Fraktion mit Antrag vom 2. Dezember 
2004 aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse einen Prüfauftrag an die Verwal-
tung gestellt habe, ob im Zusammenhang mit den fehlenden Jahresabschlüssen 
des Sondervermögens Abwasser der Gemeinde ein Schaden entstanden sei und ob 
ein Anspruch gegenüber dem ehemaligen Bürgermeister Meyering gegeben sei. Die 
CDU-Fraktion habe sich diesem Antrag angeschlossen und ihn um folgende Punkte 
erweitert:  
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1.) Wären die Aufsichtsbehörden in der Lage gewesen, den Ablauf der Dinge zu 
ändern? 

2.) Falls ja, warum ist dies nicht geschehen? 
3.) Hat die Euregio Revisions Wirtschafsprüfungsgestellschaft mbH ausreichen-

de Befugnis gehabt und genutzt, um den Ablauf zu verändern? 
4.) Liegt Fehlverhalten weiterer Personen der Gemeindeverwaltung vor? 
5.) Die Verwaltung wird beauftragt, den Fraktionen Akteneinsicht zu gewähren. 

Der erweiterte Antrag sei anschließend so beschlossen worden. Im Laufe der Jahre 
habe sich die Angelegenheit immer weiter hochgeschaukelt. Irgendwann sei gesagt 
worden, dass man Klage einreichen müsse, um die Versicherungssumme zu kas-
sieren. Die CDU-Fraktion habe sich die Entscheidung seinerzeit nicht leicht ge-
macht. Er selbst nehme für sich in Anspruch, dass er Klarheit hätte haben wollen. Er 
habe nicht damit gerechnet, dass im Laufe der Jahre weitere Dinge hinter ver-
schlossener Tür diskutiert worden seien. Den Schaden, der der Familie Meyering 
entstanden sei, halte er für enorm. 
 
Ratsmitglied Haßler äußerte ihre Auffassung, dass der Rat seinerzeit eine politische 
Entscheidung getroffen habe. Auch in den Folgejahren habe der Rat noch so ver-
fahren. So sei dem Rat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2004 durchaus bewusst 
gewesen, dass ein Defizit vorhanden war. Dennoch seien in der Gebührensatzung 
die Gebühren nicht erhöht worden, stattdessen sei der kalkulatorische Zinssatz ab-
gesenkt worden. Auch am 16. Dezember 2004 sei somit eine politische Entschei-
dung seitens des Rates getroffen worden. 
 
Bürgermeister Niehues entgegnete, dass es für das Jahr 2005 eine deutliche Ge-
bührenerhöhung gegeben habe. Es sei zum damaligen Zeitpunkt aber kaum mög-
lich gewesen, die Verluste von vier Jahren in einer Summe an die Bürger weiterzu-
geben. Er habe seinerzeit eine Stellungnahme eingeholt, wie in diesem Falle verfah-
ren werden könne. Die Gemeindeprüfungsanstalt habe damals mitgeteilt, dass in 
diesem Falle ein sog. atypischer Fall vorliege und es deshalb vertretbar sei, die De-
fizite von vier Jahren nicht in voller Höhe in die Gebührenkalkulation für das Jahr 
2005 einzurechnen. Dies sei ein klassischer atypischer Fall gewesen, in dem es 
politisch vertretbar gewesen sei, die Gebühren nicht bis zur Kostendeckung zu er-
höhen. 
 
Fraktionsvorsitzender Mensing erinnerte daran, dass der Bürgermeister in 2004 die 
Kommunalaufsicht eingeschaltet und gefragt habe, wie man in diesem hier vorlie-
genden Fall vorgehen solle. Ihm sei jedoch nicht bekannt, dass in den Jahren 2000 
– 2003 die Kommunalaufsicht gefragt worden sei, ob die Gemeinde Gebührensätze 
erheben könne, die nicht kostendeckend seien. Er glaube, dass der Kommunalauf-
sicht nur der Haushaltsplan vorgelegen habe, in dem die Gemeinde Gewinne aus-
gezeichnet habe. Ihm sei nicht klar, ob die Kommunalaufsicht richtig unterrichtet 
worden sei. 
 
Ratsmitglied Kuhl fragte Rechtsanwalt Tyczewski direkt, ob das Streitverfahren wei-
ter geführt oder aber aufgegeben werden solle. Ihn interessiere, ob die Versiche-
rung zahlen müsse, wenn man das Verfahren weiter laufen lasse und es sich letzt-
lch herausstelle, dass die Klage keine Aussicht auf Erfolg habe. Weiter interessiere 
ihn, ob für den Fall, dass sich wider Erwarten herausstelle, dass der ehemalige Bür-
germeister Meyering regresspflichtig sei, die Versicherung zunächst zahle und sich 
anschließend das Geld von Herrn Meyering wiederholen würde. 
 
Rechtsanwalt Tyczewski gab die Frage an Bürgermeister Niehues weiter. 
 
Bürgermeister Niehues antwortete hierauf, dass die Versicherung sich dahingehend 
geäußert habe, dass zunächst der Ausgang des Verfahrens abzuwarten bleibe. Ob 
die Versicherung zahle, hänge vom Ausgang des Verfahrens ab. Falls sich heraus-
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stellen würde, dass kein Verschulden von Herrn Meyering vorgelegen habe, so wer-
de auch die Versicherung nicht zahlen. 
 
Für ihn sei entscheidend, dass der Rat in 2002 und 2003 diese Entscheidung getrof-
fen habe, auch wenn er es nicht hätte tun dürfen, so Fraktionsvorsitzender Branse. 
Aus den alten Niederschriften gehe zumindest nichts anderes hervor. In 2004 habe 
der Fall anders gelegen, hier habe der Rat eine politische Entscheidung getroffen. 
  
Ratsmitglied Schröer wies bezugnehmend auf die diesbezüglichen Ausführungen 
vom Fraktionsvorsitzenden Mensing darauf hin, dass im Haushaltsplan nicht das 
stehe, was tatsächlich gebührenrelevant sei. Hier vermenge Herr Mensing zwei un-
terschiedliche Dinge. Diese Unterschiede seien von Herrn Isfort bereits mehrfach 
erläutert worden. 
 
Er habe lediglich darstellen wollen, was damals Wille des Rates gewesen sei, so 
Fraktionsvorsitzender Mensing. Fraktionsvorsitzender Branse habe Recht mit seiner 
Vermutung, dass es schwierig sei, die Kausalität dazustellen. Man müsse versu-
chen, in den alten Unterlagen herauszufinden, wie der Rat damals voraussichtlich 
bei umfassender Kenntnis über die Rechtslage entschieden hätte. Ihn würde inte-
ressieren, ob Rechtsanwalt Tyczewski überzeugt davon sei, dass er Argumente 
finden könne, die der Überprüfung durch das Gericht Stand halten könnten, die so-
mit Aussicht auf Erfolg hätten. 
 
Rechtsanwalt Tyczewski erläuterte den Ratsmitgliedern zunächst den Ablauf eines 
Verwaltungsprozesses. Der Grundsatz, dass im Zweifel für den Angeklagten ent-
schieden werden müsse, gelte nur im Zivilprozess, jedoch nicht im Verwaltungspro-
zess. Zur Frage von Herrn Mensing nach den Erfolgsaussichten der Klage führte er 
aus, dass er davon ausgehe, dass die Ratsmitglieder sich stets rechtmäßig verhal-
ten hätten. Wenn er Recht habe mit seiner Auffassung, so hätte sich der Rat bei 
umfassender Kenntnis der Rechtslage anders entschieden. Diese Auffassung müs-
se er dem Gericht klar machen. Beweisen könne man in diesem Falle nichts. Es 
müsse gelingen darzulegen, dass der Rat sich stets rechtmäßig verhalten habe und 
dass das Jahr 2005 nicht aussagekräftig sei. Er würde nach seinen Erfahrungen im 
Prozess schauen, wie sich das Verfahren in der mündlichen Verhandlung entwickle. 
Wenn sich der Prozess dann anders als von ihm erwartet entwickeln sollte, so kön-
ne man dann immer noch die Klage zurücknehmen. Sollte ihm jedoch heute Abend 
eindeutig signalisiert werden, dass der Rat sich auch bei umfassender Kenntnis der 
Rechtslage nicht anders entschieden hätte, so gebe er den Rat, die Klage bereits 
an dieser Stelle zurück zu nehmen.  
 
Fraktionsvorsitzender Mensing fragte nach, ob der Gemeinderat über mehrere Jah-
re einen atypischen Fall annehmen durfte, ohne ihn zu begründen. 
 
Hierauf antwortete Rechtsanwalt Tyczewski, dass für den Fall, dass jedes Jahr ein 
atypischer Fall vorgelegen habe, der Rat dies auch annehmen durfte. Er sei aber 
der Auffassung, dass dies in diesem Fall zwingend hätte protokolliert werden müs-
sen, damit die Entscheidung später nachvollziehbar sei. 
 
Er sei seinerzeit Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss gewesen, so Ratsmitglied 
Kuhl. Die Gemeinde habe zu der Zeit bei den Abwassergebühren einen ersten ‚Sys-
temwechsel’ vorgenommen. Dieser Systemwechsel sei einer der Fehler gewesen, 
die er mitbestimmt habe. Das neue System sei durch das heutige Ratsmitglied 
Reints beklagt worden und habe einer Überprüfung vor Gericht nicht Stand gehal-
ten. Er könne sich gut daran erinnern, wie oft Herr Isfort an den Gerichtsverhand-
lungen teilgenommen habe. Nach dem Urteil des Gerichtes habe man das System 
erneut gewechselt. Man habe versucht, den Bürger mit dem neuen System nicht 
über Gebühr  zu belasten. Er behaupte, dass es damals eine politische Entschei-
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dung gewesen sei, eine Unterdeckung in Kauf zu nehmen. Der damals gewählte 
Verfahrensweg sei ein politisch gewollter Weg gewesen. 
 
Ratsmitglied Löchtefeld äußerte die Auffassung, dass er nicht erkennen könne, 
dass die ‚alten’ Ratsmitglieder anders entschieden hätten, wenn sie von der Unter-
deckung gewusst hätten. 
 
Solange er nicht genau wisse, wie damals der Gedankenweg der Ratsmitglieder 
gewesen sei, gehe er davon aus, dass sich die Ratsmitglieder seinerzeit rechtmäßig 
verhalten hätten, so Rechtsanwalt Tyczewski, weil sie über die Unterdeckung nicht 
ausreichend informiert gewesen seien. Wenn dem nicht so sei, sei die Einschätzung 
des Gerichtes richtig, dass es an der Kausalität fehle. Er sei aber bei den damaligen 
Ratssitzungen nicht dabei gewesen.  
 
Auf Nachfrage von Ratsmitglied Löchtefeld teilte Rechtsanwalt Tyczewski mit, dass 
das Verwaltungsgericht in Münster fast alle Klagen durch Einzelrichter entscheiden 
lasse. 
 
Ratsmitglied Newman äußerte die Auffassung, dass viel Ärger erspart geblieben 
wäre, wenn der Bürgermeister den Gemeinderat unverzüglich über das Vorhanden-
sein und den Inhalt des Schreibens vom 6. Januar 2009 informiert hätte. Sie sei 
auch der Auffassung, dass der Anwalt den Bürgermeister entsprechend hätte bera-
ten müssen. Der Rat hätte damals schon entscheiden müssen, ob die Klage zurück 
genommen werden solle. Die Befragung des Rates hätte im Januar oder Februar 
das gleiche Ergebnis wie heute ergeben. 
 
Ratsmitglied Everding fragte nach, ob es nicht peinlich sei, wenn der Rat die Klage 
nicht zurück nehme und Herr Meyering anschließend freigesprochen werde. Dar-
über hinaus fragte sie nach, ob sich die Versicherung im Falle einer Verurteilung 
das Geld von Herrn Meyering wieder holen werde und ob in diesem Fall noch weite-
re Forderungen auf Familie Meyering zukommen würden.  
 
Rechtsanwalt Tyczewski wies darauf hin, dass als Termin für das Gerichtsverfahren 
der Januar 2010 genannt worden sei. Ob es dazu komme, bleibe jedoch abzuwar-
ten, dies hänge mit der Person des Vorsitzenden zusammen. Ob es für den Rat 
peinlich sei, wenn dieser die Klage nicht zurücknähme und Herr Meyering anschlie-
ßend freigesprochen werde, sei keine Frage, die er als Rechtsanwalt beantworten 
könne. Diese Frage müsse der Rat sich selbst beantworten. Er wies darauf hin, 
dass gegen Herr Meyering aber kein Anklageverfahren laufe, Herr Meyering werde 
nicht schuldig gesprochen oder freigesprochen. Ob weitere Kosten auf die Familie 
Meyering zukommen würden, könne er nicht beantworten, ebenso könne er nicht 
beantworten, ob die Versicherung ggf. Herrn Meyering in Regress nehmen werde. 
 
Bürgermeister Niehues wies ebenso darauf hin, dass er nicht sagen könne, ob die 
Versicherung Herrn Meyering in Regress nehmen werde, dies müsse die Versiche-
rung für sich entscheiden. 
 
Ratsmitglied Haßler äußerte sich dahingehend, dass der Rat zugeben solle, wenn 
er Fehler gemacht habe, dies sei keine Frage von Peinlichkeit. Sie verwies auf den 
Ausspruch von Konrad Adenauer: ‚Was interessiert mich mein Geschwätz von ges-
tern’. 
 
Er sei der Auffassung, dass ‚peinlich’ der falsche Ausdruck sei, so Fraktionsvorsit-
zender Branse. Er finde es erschreckend, dass man sich erst nach einem Jahr fra-
ge, wie es Familie Meyering mit der Klage gehe. Ob der Rat den Anspruch auf 
Schadensersatz durchsetzen könne, sei eine andere Frage, dies müsse niemandem 
peinlich sein. Er sei der Einzige gewesen, der in 1999 aufgestanden sei und gesagt 
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habe, dass es ‚Mist’ gewesen sei, was er beschlossen habe. Die CDU-Fraktion habe 
dagegen bis 2005 weitergemacht. Als Ratsmitglied mache man auch Fehler, das sei 
klar. Man müsse aber irgendwann die gemachten Fehler revidieren. Wenn die Klage 
ein Fehler war, so müsse man heute den Fehler zugeben und aufhören. Er glaube, 
dass es nicht beweisbar sein werde, dass der Rat anders entschieden hätte, wenn 
er umfassend informiert worden wäre. Die Kausalität  breche daher in sich zusam-
men. Er könne heute jedenfalls nicht sagen, ob er vor sechs Jahren anders ent-
schieden hätte, wenn er alles gewusst hätte. 
 
Ratsmitglied Rottmann sprach sich dafür aus, die Ehre von Herrn Meyering wieder 
herzustellen. Wenn der Rat heute entscheiden könne, die Klage zurückzunehmen, 
so solle er dies heute tun und nicht erst bei der mündlichen Verhandlung im Januar. 
 
Ihn störe, dass man von ‚Urteil’ spreche, so Ratsmitglied Reints. Herr Meyering 
werde nicht verurteilt. Er appellierte an die Presse, in dieser Angelegenheit objektiv 
zu berichten und nicht Herrn Meyering zu unterstellen, dass er Geld unterschlagen 
habe. Dies sei für ihn peinlich. Aus heutiger Sicht müsse er sagen, dass er die Din-
ge von damals heute in einem anderen Licht sehe. Vor einem Jahr sei eine Ent-
scheidung aufgrund von damals vorliegenden Fakten getroffen worden. Damals sei 
er der Auffassung gewesen, dass das, was er entschieden habe, richtig gewesen 
sei. Heute sei er der Auffassung, dass die damalige Entscheidung ‚scheiße’ gewe-
sen sei. Er fühle sich von der Verwaltung seinerzeit falsch informiert. 
 
Bürgermeister Niehues entgegnete, dass es seinerzeit ein Rechtsgutachten gege-
ben habe und die Kommunalaufsicht danach Handlungsbedarf gesehen habe. 
  
Fraktionsvorsitzender Mensing stellte die Frage an Rechtsanwalt Tyczewski, ob die 
Ratsmitglieder rechtlich gesehen überhaupt in der Lage gewesen seien, eine andere 
Entscheidung zu treffen, sofern sie über die Situation aufgeklärt worden seien. Wei-
ter wolle er wissen, ob es damals einen rechtlichen Spielraum gegeben habe. So-
weit ihm bekannt sei, gebe es Urteile, nach denen Gebühren auf jeden Fall kosten-
deckend sein müssten. 
 
Rechtsanwalt Tyczewski antwortete, dass es das Kostendeckungsgebot nach dem 
KAG gebe. Er glaube, dass objektiv gesehen seinerzeit falsche Entscheidungen 
getroffen worden seien. Wie diese zustande gekommen seien, sei heute unklar. Die 
Frage sei, ob der Rat bei richtiger Kenntnis eine andere Entscheidung getroffen 
hätte. 
 
Fraktionsvorsitzender Mensing fragte nach, ob die Verwaltung die damaligen Be-
schlüsse hätte beanstanden müssen. 
 
Rechtsanwalt Tyczewski bejahte diese Frage. Eigentlich hätte der Bürgermeister 
diese Beschlüsse beanstanden müssen. 
 
Ratsmitglied Schulze Baek erinnerte nochmals daran, wie man überhaupt zu dem 
Klageverfahren gekommen sei. Er wisse noch, dass er damals von Nötigung ge-
sprochen habe. Nach der Aussage des Gerichts stehe für ihn fest, dass jetzt der 
Zeitpunkt gekommen sei, die Klage zurück zu nehmen. Man sei jetzt an einer Stelle 
angekommen, wo man keine Aussicht auf Erfolg mehr habe und daher solle das 
Verfahren jetzt beendet werden. 
 
Ratsmitglied Kuhl stellte den Antrag auf Abstimmung. 
 
Ratsmitglied Riermann äußerte die Auffassung, dass man nach dem Verlauf der 
heutigen Sitzung eigentlich die Klage zurückziehen müsse. 
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Rechtsanwalt Tyczewski stellte klar, dass für den Fall, dass Bürgermeister Meyering 
oder auch Herr Isfort den Rat damals informiert habe, an der Klage nichts dran sei. 
Wenn keiner von beiden jedoch die Ratsmitglieder informiert habe, so liege Fehl-
verhalten vor. Wenn aber die Nichtinformation des Rates nicht zu einer anderen 
Entscheidung geführt hätte, so fehle es an der Kausalität. Dann habe die Klage kei-
ne Aussicht auf Erfolg. 
 
Fraktionsvorsitzender Mensing äußerte seine Verwunderung darüber, dass bislang 
immer gesagt worden sei, dass man nicht informiert worden sei. Heute heiße es auf 
einmal, man sei informiert worden und habe seinerzeit eine politische Entscheidung 
getroffen. 
 
Ratsmitglied Kuhl verwies auf die seinerzeitigen Sitzungsvorlagen. Dort stehe etwas 
von Unterdeckung. Er sei der Auffassung, dass die Entscheidungen seinerzeit dem 
Systemwechsel geschuldet gewesen seien. Nach der Diskussion heute Abend sei er 
nun der Auffassung, dass das Verfahren keine Aussicht mehr auf Erfolg habe und 
dass daher die Klage nicht weiter aufrecht erhalten werden könne. 
 
Ratsmitglied Schröer stellte klar, dass für ihn höchstes Gebot bei der Entscheidung 
für die Leistungsklage gewesen sei, dass ganz klar heraus kristallisiert werden solle, 
ob ein Verschulden von Herrn Meyering vorgelegen habe oder nicht. Für ihn sei 
damals wesentlich gewesen zu erfahren, ob Fehlverhalten bestanden habe oder 
nicht. Heute sei ihm klar, dass das Verfahren beendet werden müsse. 
 
Ratsmitglied Haßler wies darauf hin, dass sie bereits in der Sitzung am 17. Septem-
ber 2007 gesagt habe, dass die Beschlüsse verantwortungsbewusst gefasst worden 
seien. 
 
Fraktionsvorsitzender Branse erinnerte daran, dass Frau Haßler immer ihre Mei-
nung kundgetan habe, dass sie die seinerzeitigen Beschlüsse für politische Ent-
scheidungen gehalten habe. Die Leistungsklage sei eingereicht worden, weil der 
Rat die Notwendigkeit gesehen habe, das Geld wieder zu beschaffen. Er glaube 
nicht mehr an die Chance, das Geld wieder zu erhalten, deshalb schlage er vor, an 
dieser Stelle ‚das Buch zuzumachen’.  
 
Ratsmitglied Söller wies darauf hin, dass der jetzige Rat sich ebenfalls nicht immer 
rechtmäßig verhalten habe. Als Beispiel nannte er die Nichterhebung von Elternbei-
trägen für die Offenen Ganztagsgrundschulen. 
 
Ratsmitglied Reints stellte den Antrag auf Abstimmung. 
 
Fraktionsvorsitzender Mensing wies unter Bezugnahme auf § 14 der Geschäftsord-
nung darauf hin, dass Herr Reints den Antrag auf Abstimmung nicht stellen könne, 
da er sich im Vorfeld an der Beratung beteiligt habe. 
Er selbst habe noch eine weitere Frage an den Rechtsanwalt. So habe dieser am 
Anfang darauf hingewiesen, dass in der mündlichen Verhandlung noch eine weitere 
Gebühr für die Anwälte anfalle. 
 
Rechtsanwalt Tyczewski bejahte dies. Darüber hinaus sei das Verfahren auch etwas 
teurer, sofern die Kammer ein Urteil spreche. 
 
Auf die entsprechende Frage vom Fraktionsvorsitzenden Mensing antwortete 
Rechtsanwalt Tyczewski, dass der Einzelrichter entscheide, wie er vorgehe, ob er 
z.B. erst beim Termin vor Gericht in die Beweisführung einsteigen werde.  
Wenn er der Anwalt von Herrn Meyering wäre und die heutige Sitzung verfolgt hätte, 
so würde er alle Ratsmitglieder als Zeugen benennen. Er sei nunmehr der Auffas-
sung, dass die Klage rechtlich keinen Sinn mehr mache, es gebe daher auch keinen 
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Anspruch gegen Herrn Meyering. 
 
Ratsmitglied Isfort stellte den Antrag gemäß § 14 der Geschäftsordnung auf 
Schluss der Aussprache. 
 
 

Abschließend fasste der Rat folgenden Beschluss: 

 
Die Leistungsklage gegen den ehemaligen Bürgermeister Meyering wird zurückge-
nommen. 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 1 Enthaltung  

 
 

3 Mitteilungen 
 

 

 

 
 

3.1 Informationsveranstaltung zur Rekommunalisierung der Gas- und Stromver-

sorgung in Senden 
 
Bürgermeister Niehues teilte mit, dass er am Nachmittag an einer Informationsver-
anstaltung zur Rekommunalisierung der Gas- und Stromversorgung mit den wie-
dergewählten und neuen Bürgermeistern der 8 Kommunen teilgenommen habe. 
Dort habe man sich darauf geeinigt, am 18. November 2009 um 18.30 Uhr in Sen-
den eine weitere Informationsveranstaltung insbesondere für die in den Räten neu 
vertretenen Fraktionen durchzuführen. An dieser Informationsveranstaltung sollten 
die Fraktionsvorsitzenden teilnehmen. Auf seine Bitte hin könnten aber alle Mitglie-
der der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl daran teilneh-
men. 
 
Er wies darauf hin, dass aus diesem Grunde die vorgesehene Sitzung des Wahlprü-
fungsausschusses vom 18. November 2009 auf den 23. November 2009 verscho-
ben werde. 

 

 

 
 

4 Anfragen der Ratsmitglieder gemäß § 17 Abs. 2 GeschO 
 

 

 

 
 

4.1 Schülerbeförderung von Osterwick zu den weiterführenden Schulen nach Co-

esfeld - Herr Löchtefeld 
 
Ratsmitglied Löchtefeld erinnerte an seine Anfrage bezüglich der Schülerbeförde-
rung nach Coesfeld vom 8. Oktober 2009. Er habe erwartet, dass Bürgermeister 
Niehues in der heutigen Sitzung hierzu eine Stellungnahme abgeben werde. 
 
Bürgermeister Niehues teilte mit, dass er mit Herrn Dr. Robers von der Stadt Coes-
feld diesbezüglich ein Gespräch geführt habe. Dieser wolle die Angelegenheit im 
Hause prüfen lassen. Sobald ihm die Stellungnahme der Stadt Coesfeld vorliege, 
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werde er diese dem Rat bekannt geben. 
 
Es wäre schön, wenn diese Stellungnahme möglichst zügig vorliege, so Ratsmit-
glied Löchtefeld. 
 
Bürgermeister Niehues sagte zu, spätestens am 5. November 2009 erneut zu be-
richten. 

 

 

 
 

4.2 Vertrauensverhältnis zwischen Bürgermeister und Kämmerer - Herr Söller 
 
Ratsmitglied Söller fragte unter Bezug auf das Klageverfahren gegen den ehemali-
gen Bürgermeister Meyering nach, ob das Vertrauensverhältnis zwischen Bürger-
meister Niehues und Kämmerer Isfort noch gegeben sei. 
 
Bürgermeister Niehues antwortete, dass das Vertrauensverhältnis weiterhin unein-
geschränkt gegeben sei. 

 

 

 
 

5 Einwohner-Fragestunde gemäß § 18 Abs. 1 GeschO 
 
Fragen von Einwohnern wurden nicht gestellt. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Niehues 
Bürgermeister 

Maria Fuchs 
Schriftführerin 
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